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Ich bin sowohl gegen die Benennung eines konkreten Datums für die Aufnahme der Türkei in die EU als auch gegen die Benennung eines Datum, an dem der Zeitpunkt für die Eröffnung offizieller Beitrittsverhandlungen mit der Türkei genannt wird, wie es allerdings die Bundesregierung fordert. Damit würden der Türkei ohne Not Hoffnungen auf einen baldigen Beitritt unabhängig davon gemacht, ob sie tatsächlich beitrittsfähig ist. Die letzten Fortschrittsberichte der Europäischen Kommission vom Oktober dieses Jahres belegen, dass die Türkei trotz wichtiger Reformschritte die entscheidenden politischen und wirtschaftlichen Kriterien für einen Beitritt nicht erfüllt. Entscheidend ist, dass die politischen und wirtschaftlichen Reformen in der Türkei, die unsere Unterstützung erfahren müssen, nicht bloß auf dem Papier stehen, sondern konkret umgesetzt werden. Dies gilt insbesondere für die Einhaltung der Menschenrechte. Ein aktuelles Beispiel dafür, dass die Türkei noch weit von europäischen Standards entfernt ist, sind die Anklagen gegen die Repräsentanten deutscher Stiftungen in der Türkei wegen angeblicher Spionagetätigkeit. 

Ich befürchte, dass die absolute Parlamentsmehrheit der islamistischen AKP die Türkei weiter von der Europäischen Union zu entfernen droht. Es wäre verheerend, wenn die AKP unter ihrem Vorsitzenden Erdogan ihre parlamentarische Mehrheit nicht zu durchgreifenden Reformen, sondern dazu nutzen sollte, am Rande der Europäischen Union einem islamischen Fundamentalismus Vorschub zu leisten. Die AK-Partei wird in der nächsten Zeit unter Beweis stellen müssen, dass sie ihrer Ankündigung, am proeuropäischen Kurs der Türkei festzuhalten, Taten folgen lassen will. Mit der Entscheidung der türkischen Wähler ist jedenfalls die Festlegung eines Datums für Beitrittsverhandlungen beim Europäischen Rat Kopenhagen ausgeschlossen. Gerade den Reformkräften in der Türkei würde man einen Bärendienst erweisen, wenn der Türkei eine Beitrittsperspektive bereits zu einem Zeitpunkt gegeben würde, in dem die Beitrittskriterien noch bei weitem nicht erfüllt sind.


Die Erweiterung der Europäischen Union um zehn mittel- und osteuropäische Staaten bedeutet die endgültige Wiedervereinigung Europas. Ich halte die Erweiterung für politisch geboten, da sie dauerhaft Frieden und politische Stabilität in ganz Europa gewährleistet. Sie ist auch wirtschaftlich sinnvoll, da sie zu großen Wohlstandsgewinnen sowohl in den alten als auch in den neuen Mitgliedstaaten führt. Was die Zuwanderung aus den Beitrittsstaaten in den hiesigen Arbeitsmarkt anbelangt, so gehen alle seriösen Prognosen von einer begrenzten und verkraftbaren Nettozuwanderung nach Deutschland aus. Als traditionelle Exportnation wird Deutschland sogar erheblich von einer größeren Freihandelszone in Europa profitieren. Schließlich halte ich die Erweiterung auch moralisch für geboten, da den Beitrittsländern nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Systeme ein Beitritt zur EU versprochen wurde und diese Länder seitdem erhebliche und erfolgreiche Anstrengungen unternommen haben, um die Beitrittskriterien zu erfüllen. 


Der Konvent hat die Aufgabe, einen Entwurf für einen europäischen Verfassungsvertrag zu erarbeiten, der die Grundlage für mehr Demokratie, Transparenz und Effizienz in der EU sein soll. Zusammen mit einer klaren Abgrenzung der Kompetenzen zwischen der Ebene der Europäischen Union und derjenigen der EU-Mitgliedstaaten schlagen CDU und CSU folgende institutionelle Reformen vor:

· Die bereits ausgearbeitete EU-Grundrechtecharta soll in den künftigen Verfassungsvertrag integriert werden.

· Soweit Kompetenzen bereits vergemeinschaftet wurden, muss der europäische Entscheidungsprozess überschaubar und die politische Verantwortung dafür erkennbar werden. Erforderlich ist eine gegenseitige Kontrolle und ein Machtgleichgewicht der Unionsorgane.

· Die Gesetzgebung einschließlich des Haushaltsrechts soll dem Europäischen Parlament und dem Ministerrat grundsätzlich gemeinsam obliegen. Dabei sollte im Europäischen Parlament jeder Abgeordnete in etwa die gleiche Anzahl von Bürgern repräsentieren. Zudem muss eine Mindestrepräsentanz der kleinen Mitgliedstaaten gewahrt werden.

· Das Recht der Gesetzesinitiative sollen Parlament, Rat und Kommission haben.

· Der Kommissionspräsident soll vom Parlament mit Zustimmung des Rates gewählt werden. Nur so ist gewährleistet, dass die EU-Bürger die Kommission als Exekutive der EU für ihr Handeln verantwortlich machen können. Die reformierte Kommission soll außerdem zahlenmäßig begrenzt werden, um sie dauerhaft handlungsfähig zu halten.

· Im Bereich vergemeinschafteter Zuständigkeiten soll der Rat die ihm zustehenden Entscheidungen grundsätzlich mit Mehrheit treffen, wobei die Stimmen der Ratsmitglieder gewichtet werden müssen. Im verbleibenden Bereich der intergouvernementalen Zusammenarbeit soll der Rat als Exekutivrat grundsätzlich einstimmig entscheiden.

· Soweit der Ministerrat als Gesetzgeber (Legislativrat) tätig wird, soll er öffentlich und in fester Zusammensetzung tagen.

· Als Herren der Verträge sollen die Mitgliedstaaten die alleine Zuständigkeit behalten für Vertragsänderungen, die der Ratifizierung bedürfen. Beitrittsverträge bedürfen allerdings der Zustimmung des Europäischen Parlaments.

· Im Falle von Kompetenzstreitigkeiten zwischen EU und Mitgliedstaaten soll ein Kompetenzsenat des EuGH entscheiden, in dem auch eine Beteiligung nationaler Verfassungsrichter vorgesehen werden kann. 

· Für dringend erforderlich halte ich neben einer langfristigen Reform der europäischen Agrarpolitik eine solche der bestehenden Strukturfonds. An die Stelle der Strukturfonds könnte ein europäischer Finanzausgleich treten, der vor allem die ineffiziente Praxis von Beitragszahlungen und anschließenden Rückflüssen in die Mitgliedstaaten ersetzt. 

Die jüngst vom Präsidenten des EU-Konvents vorgeschlagene Verfassungsstruktur bietet eine gute Grundlage für die weiteren, nun in die entscheidende Phase tretenden Beratungen. Vorbehalte sind jedoch insbesondere gegenüber einem sogenannten „Kongress der Völker“ sowie der Einführung eines EU-Ratspräsidenten anzumelden, mit denen nur weitere Institutionen innerhalb der EU geschaffen werden, deren Funktion und Legitimation frag-

lich erscheinen.

Berlin, 09. November 2002

Peter Hintze, MdB
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